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Amt Mittelholstein 

 

Hohenwestedt, 21.04.2023 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Amtsausschuss des Amtes Mittelholstein ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 04.05.2023, um 18:30 Uhr, 

im Forum, Rektor-Wurr-Straße 1-3, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Amtsvorstehers 
 

 

 

6 Bericht des Amtsdirektors 
 

 

 

7 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

8 Erlass einer Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus beson-
derem Anlass an Sonn-und Feiertagen 
 

 

 

9 Bericht über Haushaltsüberschreitung nach §82 GO 
 

 

 

10 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 76 
Abs. 4 Gemeindeordnung - Jahresbericht 2022 
 

 

 

11 Jahresabschluss 2021 
 

 

 

12 Errichtung einer PV-Anlage auf dem Verwaltungsgebäude in Aukrug 
 

 

 

13 Wahl einer Amtsdirektorin / eines Amtsdirektors des Amtes Mittelholstein 
 

 

 

14 Sportkoordinatoren im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 

 

 

15 Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zum Breitbandausbau für Außenan-
lieger 
 

 

 

16 Zustimmung zur Verwaltungsgliederung 
 

 

 

17 Statistik Forderungsmanagement 2022 
 

 

 

18 Anfragen aus dem Amtsausschuss 
 

 

 

19 Forderungsverzichte 
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19.1 Forderungsverzicht wegen Tod 
 

 

 

19.2 Forderungsverzicht wegen Tod 
 

 

 

20 Auftragsvergabe für Beratungsdienstleistungen für Gebäudereinigung 
 

 

 

21 Erwerb eines Gebäudes zur Flüchtlingsunterbringung 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Holger Kühl 
Amtsvorsteher 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung  

über die Entschädigung von 

 ehrenamtlichen Tätigkeiten  

 für die Gemeinde Seefeld 

  (Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom  

04. März 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 153) in Verbindung mit der Landesverordnung über Entschä-

digungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO) vom 03. Mai 2018 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 220) in der zuletzt geänderten Fassung vom 01. Oktober 2020 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 738), der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwil-

ligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren 

– EntschVOfF) vom 28. März 2018 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 131) und der Richtlinie über die Ent-

schädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädi-

gungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) vom 28. März 2018 (Amtsbl. Schl.-H. S. 302) wird nach Be-

schlussfassung der Gemeindevertretung Seefeld vom 08.03.2023 folgende Satzung über die Ent-

schädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Seefeld erlassen: 

 

§ 1 

Bürgermeisterin und Bürgermeister 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Landesverordnung über 

Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchst-

satzes der Verordnung.  

(2) Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung erhält die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke für die zusätzlichen Aufwendun-

gen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung eine monatliche Pauschale in Höhe von 

17,00 €.  

(3) Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung erhält die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kosten der 

dienstlich notwendigen Telefongebühren sowie die anteiligen Grundgebühren in Form einer monat-

lichen Pauschale von 15,00 €. 

(4) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird 

nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des 

Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Auf-

wandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Auf-

wandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 

vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandentschädigung der Bürgermeisterin oder 

des Bürgermeisters. Die Aufwandentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschä-

digung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht übersteigen. 
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§ 2 

Mitglieder der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der geltenden Entschädi-

gungsverordnung eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes 

der Verordnung. 

 

§ 3 

Gemeindewehrführerin oder Gemeindewehrführer 

 

(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung Freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche Aufwandsentschädigung 

in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 

(2) Die stellvertretende Gemeindewehrführerin oder der stellvertretende Gemeindewehrführer er-

hält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine monatliche Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 10 % des Höchstsatzes der Verordnung  

(3) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und die stellvertretende Gemeinde-

wehrführerin oder der stellvertretende Gemeindewehrführer erhalten nach Maßgabe der Entschä-

digungsverordnung Freiwillige Feuerwehren für die Reinigung der Kleidung eine monatliche Ent-

schädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.  

 

§ 4 

Gerätewartin oder Gerätewart 

 

Die Gerätewartin oder der Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Seefeld erhält nach Maßgabe 

der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und der 

Pflichtfeuerwehren (EntschRichtl-fF) zur Abgeltung des Aufwandes für die Wartung und Pflege von 

Fahrzeugen eine monatliche Entschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Richtlinien. 

 

§ 5 

Sonstige Entschädigungen 

 

(1) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinde-

vertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und 

stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitgliedern von Beiträten ist der durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Ar-

beitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiese-

nen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene 

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Ent-

schädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird.  

(2) Sind die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Ar-

beitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Hö-

he je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billi-
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gem Ermessen festgesetzt wird. Die Verdienstausfallentschädigung nach Satz 1 darf den Betrag 

von 15,00 € je Stunde und 120,00 € je Tag nicht überschreiten. 

(3) Personen nach Abs. 1 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht 

oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch die Wahrnehmung 

des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit bedingten Abwesenheit vom Haushalt während 

der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit 

eine Entschädigung. Der Stundensatz für diese Entschädigung beträgt 10,00 €. Auf Antrag sind 

statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Ver-

tretung im Haushalt zu ersetzen. 

(4) Personen nach Abs. 1 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Be-

treuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftigen 

Angehörigen gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die nach den Absätzen 1 bis 3 

eine Entschädigung gewährt wird. 

 

§ 6 

Reisekostenentschädigungen 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine jährliche Fahrkostenpauschale in Höhe 

von 615,00 €. 

(2) Ehrenbeamtinnen und -beamten sowie ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern können 

Fahrkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück gesondert erstattet werden, höchstens 

jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück. Bei Be-

nutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen 

des § 5 Abs. 1-3 Bundesreisekostengesetz. 

(3) Ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern kann auf Antrag bei Dienstreisen Reisekosten-

vergütung nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes gewährt werden. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Seefeld tritt 

rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.  

Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung über die Entschädigung von ehren-

amtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Seefeld vom 06.07.2021 außer Kraft.  

 

 

Seefeld, den 14.04.2023 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Cathrin Hinrichsen 

(Bürgermeisterin) 
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Amt Mittelholstein 

 

Hohenwestedt, 21.04.2023 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Amtsausschuss des Amtes Mittelholstein ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 04.05.2023, um 18:30 Uhr, 

im Forum, Rektor-Wurr-Straße 1-3, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Amtsvorstehers 
 

 

 

6 Bericht des Amtsdirektors 
 

 

 

7 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

8 Erlass einer Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus beson-
derem Anlass an Sonn-und Feiertagen 
 

 

 

9 Bericht über Haushaltsüberschreitung nach §82 GO 
 

 

 

10 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 76 
Abs. 4 Gemeindeordnung - Jahresbericht 2022 
 

 

 

11 Jahresabschluss 2021 
 

 

 

12 Errichtung einer PV-Anlage auf dem Verwaltungsgebäude in Aukrug 
 

 

 

13 Wahl einer Amtsdirektorin / eines Amtsdirektors des Amtes Mittelholstein 
 

 

 

14 Sportkoordinatoren im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 

 

 

15 Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zum Breitbandausbau für Außenan-
lieger 
 

 

 

16 Zustimmung zur Verwaltungsgliederung 
 

 

 

17 Statistik Forderungsmanagement 2022 
 

 

 

18 Anfragen aus dem Amtsausschuss 
 

 

 

19 Forderungsverzichte 
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19.1 Forderungsverzicht wegen Tod 
 

 

 

19.2 Forderungsverzicht wegen Tod 
 

 

 

20 Auftragsvergabe für Beratungsdienstleistungen für Gebäudereinigung 
 

 

 

21 Erwerb eines Gebäudes zur Flüchtlingsunterbringung 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Holger Kühl 
Amtsvorsteher 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung  

über die Entschädigung von 

 ehrenamtlichen Tätigkeiten  

 für die Gemeinde Seefeld 

  (Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom  

04. März 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 153) in Verbindung mit der Landesverordnung über Entschä-

digungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO) vom 03. Mai 2018 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 220) in der zuletzt geänderten Fassung vom 01. Oktober 2020 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 738), der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwil-

ligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren 

– EntschVOfF) vom 28. März 2018 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 131) und der Richtlinie über die Ent-

schädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädi-

gungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) vom 28. März 2018 (Amtsbl. Schl.-H. S. 302) wird nach Be-

schlussfassung der Gemeindevertretung Seefeld vom 08.03.2023 folgende Satzung über die Ent-

schädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Seefeld erlassen: 

 

§ 1 

Bürgermeisterin und Bürgermeister 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Landesverordnung über 

Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchst-

satzes der Verordnung.  

(2) Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung erhält die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke für die zusätzlichen Aufwendun-

gen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung eine monatliche Pauschale in Höhe von 

17,00 €.  

(3) Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung erhält die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kosten der 

dienstlich notwendigen Telefongebühren sowie die anteiligen Grundgebühren in Form einer monat-

lichen Pauschale von 15,00 €. 

(4) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird 

nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des 

Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Auf-

wandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Auf-

wandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 

vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandentschädigung der Bürgermeisterin oder 

des Bürgermeisters. Die Aufwandentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschä-

digung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht übersteigen. 
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§ 2 

Mitglieder der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der geltenden Entschädi-

gungsverordnung eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes 

der Verordnung. 

 

§ 3 

Gemeindewehrführerin oder Gemeindewehrführer 

 

(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung Freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche Aufwandsentschädigung 

in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 

(2) Die stellvertretende Gemeindewehrführerin oder der stellvertretende Gemeindewehrführer er-

hält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine monatliche Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 10 % des Höchstsatzes der Verordnung  

(3) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und die stellvertretende Gemeinde-

wehrführerin oder der stellvertretende Gemeindewehrführer erhalten nach Maßgabe der Entschä-

digungsverordnung Freiwillige Feuerwehren für die Reinigung der Kleidung eine monatliche Ent-

schädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.  

 

§ 4 

Gerätewartin oder Gerätewart 

 

Die Gerätewartin oder der Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Seefeld erhält nach Maßgabe 

der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und der 

Pflichtfeuerwehren (EntschRichtl-fF) zur Abgeltung des Aufwandes für die Wartung und Pflege von 

Fahrzeugen eine monatliche Entschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Richtlinien. 

 

§ 5 

Sonstige Entschädigungen 

 

(1) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinde-

vertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und 

stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitgliedern von Beiträten ist der durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Ar-

beitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiese-

nen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene 

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Ent-

schädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird.  

(2) Sind die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Ar-

beitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Hö-

he je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billi-
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gem Ermessen festgesetzt wird. Die Verdienstausfallentschädigung nach Satz 1 darf den Betrag 

von 15,00 € je Stunde und 120,00 € je Tag nicht überschreiten. 

(3) Personen nach Abs. 1 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht 

oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch die Wahrnehmung 

des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit bedingten Abwesenheit vom Haushalt während 

der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit 

eine Entschädigung. Der Stundensatz für diese Entschädigung beträgt 10,00 €. Auf Antrag sind 

statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Ver-

tretung im Haushalt zu ersetzen. 

(4) Personen nach Abs. 1 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Be-

treuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftigen 

Angehörigen gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die nach den Absätzen 1 bis 3 

eine Entschädigung gewährt wird. 

 

§ 6 

Reisekostenentschädigungen 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine jährliche Fahrkostenpauschale in Höhe 

von 615,00 €. 

(2) Ehrenbeamtinnen und -beamten sowie ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern können 

Fahrkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück gesondert erstattet werden, höchstens 

jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück. Bei Be-

nutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen 

des § 5 Abs. 1-3 Bundesreisekostengesetz. 

(3) Ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern kann auf Antrag bei Dienstreisen Reisekosten-

vergütung nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes gewährt werden. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Seefeld tritt 

rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.  

Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung über die Entschädigung von ehren-

amtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Seefeld vom 06.07.2021 außer Kraft.  

 

 

Seefeld, den 14.04.2023 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Cathrin Hinrichsen 

(Bürgermeisterin) 

 
 


